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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/GIE/011
öffentlich
22.02.2022
Herr A. Harpeng
Herr R. Jennerjahn

Auftragsvergabe für die Bauleistungen zur Herstellung eines Radweges auf 
dem alten Bahndamm Malchin-Waren

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 22.02.2022 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt Gemeinde Gielow

Öffentlich 10.03.2022 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung ermächtigt den Bürgermeister der 
Gemeinde Gielow und seinen Stellvertreter rückwirkend für die Beauftragung der 
Bauleistungen zur Herstellung des Radweges auf dem alten Bahndamm Malchin-
Waren/Müritz.
Die Beauftragung erfolgt an den wirtschaftlichsten Bieter, die Hasspecker& Lieberenz 
Bau GmbH & Co. KG , für die Angebotssumme von 1.727.972,07 € incl. 19% 
Mehrwertsteuer.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 der Kommunalverfassung MV – Entscheidung der Gemeinde
Aus naturschutzrechtlichen Gründen ist die Beräumung der Wegetrasse ohne weitere 
Auflagen nur bis zum 28.02.2022 und dann erst wieder ab dem 01.10.2022 möglich. Unter
Einhaltung von Auflagen (Hinzuziehung eines Biologen) ist eine Überschreitung der 
genannten Fristen laut Naturschutzgenehmigung in den März hinein möglich. Diese 
Möglichkeit wird von der Gemeinde Gielow genutzt um jetzt im Frühjahr 2022 mit der 
Maßnahme beginnen zu können. Gemäß dem vorliegenden Zuwendungsbescheid ist 
vorgesehen den geplanten Radweg in Gänze bis zum 31.03.2022 zu bauen und 
abzurechnen. Aus den oben angeführten Gründen ist eine schnellstmögliche Beauftragung 
der Baumaßnahme, durch die Gemeinde Gielow  erforderlich. Eine nachträgliche 
Ermächtigung  des Bürgermeisters und seines Stellvertreters durch die Gemeindevertretung 
Gielow ist von Nöten.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
5.4.1.00/0017.785300 1.727.972,0 € x x Baukosten

 
Einnahmen:
5.4.1.00/0017.681420 1.366.872,3€ x x Hauptförderung
5.4.1.00/0017.681430  263.525,00€ x x Kofinanzierung

Anlagen:


